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9. beschließt, sich anf ihIe! fünfzigsten Thgung unteI 
dern UnteIpunkt "Internationale Zusammenarbeit zur Beseiti
gung der A1mut in den Entwicklungslllndern" mit den Vor
bereinmgen für das Internationale Jabr für die Beseitigung der 
A1mut zu befassen. 

92. Plenarsitzung 
19. Dezember 1994 

4911l1. Bericht der KolDlDlsslon flIr hestandfllhlge Ent
wieklnng Ilber Ihre zweite 'IlIgung 

Die Generalversammlung, 

unter Hinweis anf ibIe Resolution 47ß90 vom 22. Dezem
ber 1992, in der sie sich den Etgebnissen der Konferenz der 
Vereinten Nationen flber Umwelt und Entwicklung ange
schlossen baI, 

sowie unter Hinweis anf ibIe Resolution 47/191 vom 
22. Dezember 1992 aber die institutioneIlen Vorkehrungen im 
Anschluß an die Konferenz der Vereinten Nationen flber 
Umwelt und Entwicklung, 

In Bekr4ftlgung der Notwendigkeit eines ausgewogenen 
und ganzheitlichen Herangeheos an Umwelt- und Entwick
lungsfragen sowie der nenen weltweiten Partnerschaft für eine 
bestandfiIhige Entwicklung, zu der die Konferenz den Anstoß 
gegeben baI, 

nach Behandlung des Berichts der Kommission für be
stsndfiIhige Entwicklung flber ibIe zweite Thgung"', die vom 
16. bis 27. Mai 1994 in New York abgehalten wurde, 

unter BerIlcksIchtigung der in jflngster Zeit anf nationa1er, 
subiegionaler, ICgionaier und inte.t:regionaler Ebene unternom
menen Anstrengungen und Initiativen zur F6!derung einer 
bestsndfJ!bigen Entwicklung, 

1. nimmt Kenntnis von dem Bericht der Kommission für 
bestandfiIhige Entwicklung flber ibIe zweite Thgung und 
schließt sich den darin enthaltenen Empfehlungen an; 

2. begri4ßt die von einer Reibe von Regierungen und 
Organisationen anf der zweiten· Thgung der Kommission 
freiwillig vorgelegten Mitteilungen betreffend die Umsetzung 
der Agenda 21' und die Maßnahmen, die in zshlreichen 
LlIndem ergriffen worden sind, um die entsprechenden 
einrelstsatlichen Strategien und Aktionsplllne für nine bestand
fiihige Entwicklung auszuarbeiten, und ermutigt die Regierun
gen, ibIe ErfaInungen mit der Umsetnmg der Agenda 21 auch 
kflnftig untereinander auszutauschen; 

3. betont, wie wichtig es ist, daß je nach Bedarf einm1-
stsatIiche Strategien, ProgIllD11l1e oder Aktionsplllne für eine 
bestandfiIhige Entwicklung ausgePlbeitet und durchgefDhtt 
werden, und verlangt zu diesem Zweck die Bereitstellung 
finanzieller Mittel und die Weitergabe von 'Thclmologien; 

4. nimmt Kenntnis von den laufenden A1beiten zur Er
. stellung von Indikatoren für eine bestsndfl!ldge Entwicklung; 

5. verleiht ihrer tiefen Besorgnis dariiber Ausdruck, daß 
die finanzieIlen Empfehlungen und Verpt1ichttmgen der Agen
da 21, insbesondere was die öffentliche Entwicklungshilfe 
betrifft, trotz der Zunahme der Privatinvestitionen in einigen 
LlIndem hinte! den Erwartungen und Erfordernissen zurflck-

geblieben sind und daß die derzeit für eine bestandfllhige 
Entwicklung zur Verfllgung stehenden finanziellen Mittel und 
die begrenzte Bereitstellung von angem 8 "en, bclrechenbaren 
neuen und zuslltzlichen finanziellen Mitteln die wirksame 
Durchfilhrung der Agenda 21 erschweren werden und die 
Grundlagen für die weltweite Partnerschaft für eine flest!indige 
Entwicklung untergraben kÖDJlten, und bringt in diesem 
ZUSIIßIDIeDbang ihre Besorgnis zum Ausdruck, daß die 
öffentliche Entwicklungshilfe seit der Konferenz der Vereinten 
Nationen flber Umwelt und Entwicklung insgesamt sogar noch 
zurDckgegangen ist"; 

6. betont, daß es unbedingt notwendig und wichtig ist, 
insbesondere den EntwicIdungsllIndern die MiUe1 zur VerfII
gang zu stellen, die es ihnen ermöglichen, die Agenda 21 und 
andere Beschlosse der Konferenz der Vereinten Nationen flber 
Umwelt und Entwicklung umzusetzen, indem den Bntwick
lungslJlndem wie vereinbart insbesondere neue und zuslltzliche 
FinanzmiUel und umweltschonende 'Thclmologien zu giInstigen 
Bedingungen, so auch zu Kor:ressi'JDS- und Vorzugsbedingun
gen, aberlassen werden; 

7. unterstreicht llIfIJerdem die Rolle, welche der Kom
mission für bestandfilhige Entwicklung als einzigartigem 
internationalem Forum zur Erleichterung von muitiJ.arera1en 
Verhundlungen und zur Förderung von Maßnahmen anf dem 
Gebiet der sich wandelnden Konsum- und Produktionsweisen 
zukommt, fordert die Kommission anf, sich dafilr einzusetzen, 
daß dringend Maßnahmen zur UmSll!z!mg der entsprechenden 
Kapitel der Agenda 21 e.tgIifi'en werden, die sich mit dem 
entscheidenden Problem der nicht aufrechterhaItbaren Kon
sum- und Produktionsweisen insbesondere in den entwickelten 
Ländern anseinandersetzen, die nicht nur die Hauptursache für 
die weiter IlDhaltende weltweite Umweltverscblecbtenmg sind, 
sondern auch die Armut und die UngleIchgewichte noch 
verscblirfen, und erklärt in diesem Zusammenhtmg erneut, daß 
sich die einmlstsatlichen Behörden bemöhen sollten, die 
InternaJisimung der Umweltkosten und die Heranziehung von 
wirtscbaftlichen Instrumenten zu fIIrdern, wobei zu berUck
sichtigen ist, daß der Verursacher grundsiltzlich die Kosten für 
die Verschmutzung zu tragen hat; 

8. nimmt Kenntnis von den Arbeiten, die das Allgemeine 
Zoll- und Handelsabkommen/die WeIthandeIsorg1Uon, die 
Handels- und EntwickIungskonferenz der Vereinten Nationen 
und das Umweltprogramm der Vereinten Nationen anf dern 
Gebiet des Handels, der Umwelt und einer bestsndflibigen 
Entwicklung bislang durchgefllhtt haben, untelslIelcht die 
Notwendigkeit, sicherzustellen, daß sie eng mit der K0mmis
sion für bestsndfJ!bige Entwicklung zusammenarbeiten und 
daß sich ibIe A1beit e.tglinzt, und empfiehlt, daß die Kommis
sion, die Handels- und Entwicklungskonferenz der Vereinten 
Nationen, das Umweltprogramm der Vereinten Nationen und 
die ErnlIhrungs- und LandwirtschaftsoIgaon der Ver
einten Nationen im Handels- und UmwellIWsachuß der 
WeltbandelsoIganisation auch weiterhin angemessen ~e.tlIeten 
sein sollen; 

9. unterstreicht die Wichtigkeit der Beschlflsse, welche 
die Kommission für bestsrulll!blge Entwicklung unteI anderem 
im Hinblick anf die Gesundheit, menschliche Siedlungen, 

&6 Aus dem Bericht der Organisatkm flIr w1rtscbaftI1che Z.'SH""'bii i"rbe1t 
und I!ntwlddung geht hervor. daß die iHIimtIIcbo Bntwil:IduDgshI um 
10 _ ZIIIiIckgegange Ist. 
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. Silßwasser, toxische Chemikalien und gefllhrliche AbflUle 
verabschiedet bat, da diese konkrete Schritte auf dem Weg zur 
Umsetvmg der sektoralen MaBnahmenbflndel der Agenda 21 
darstellen; 

10. regt an, daß an den Tagungen der Kommission fIIr 
bestandfähige Entwicklung auch weiterhin Minister teilneh
men, so auch die fIIr Entwicklung, Planung, Finanzen und 
Handel zuständigen Minister an den Kommissionstagungen 
auf hoher Ebene; 

11. fordert die Kommission fIIr bestandfllhige Entwick
lung at4. im Binklang mit Kapitel 38 der Agenda 21 enge und 
k1are Beziehungen zu anderen zustJlndigen intemationalen 
Organisationen und Stellen, beispielsweise den Konferenzen 
der Vertragsstaaten des Rahmenübereinkommens der Ver
einten Nationen über K1imallnderungen67, des Übereinkom
mens über die biologische VIelfalt'" und des Übereinkommens 
der Vereinten Nationen zur Bekllmpfung der WOstenbildung 
in den von Dürre oder WOstenbildung schwer betroffenen 
Ländern, insbesondere in Afrika'" und der G10halen Um
weltfazilitlit, aufzubauen, damit sie die Umsetzung der Agen
da 21 und der anderen BeschlOsse der Konferenz der Vereinten 
Nationen über Umwelt und Entwicklung wirksamer über
wachen kann; 

12. fordert die internationale Gemeinschaft, insbesondere 
die Geberliinder, 1UlChdrUckllch at4. alles zu tun, um die 
Finanzierungskapazität der internationalen Finanzinstitntionen, 
Regionalbanken und anderen internationalen Organisationen 
weiter zu stlIrken, und betont, daß diese sich wirksam und 
nachweislich stlIrker bemühen mOssen, Mittel fIIr die Umset
zung der Agenda 21 bereitzustellen; 

13. empfiehlt den Mitgliedern der internationalen F'manz
institutionen, im Rahmen ihrer jeweiligen Leitungsgremien die 
erforderlichen Maßnahmen zu ergreifen, um sicherzustellen, 
daß ihre Programme und Aktivitäten die Agenda 21 stlIrker 
berücksichtigen, insbesondere soweit es darum geht, auf die 
BediIrfnisse der Entwicklungsliinder einzugehen; 

14. schlilifJt sich der Empfehlung der Kommission fIIr 
hestandfllhige Entwicklung an, wonach eine Matrix von 
gn\ndsatzpolitischen Alternativen und Finanzinstrumenten und 
-mecbaoismeo ausgesrheitet werden soll, die es erleichtern 
würde, fIIr jedes der sektoraIen MsBnabmeobllndel, die zur 
Zeit geprüft werden, optimale F'manzstrategien auszuarbeiten; 

15. ersucht den Geaeralsekretllr, die Mitwirkung des 
Hochrangigen Beirats fIIr bestandflibige Entwicklung an der 
Arbeit der Kommission weiter zu fördern, indem die Mit
glieder des Beirats ermutigt werden, sich in ihrer Eigenschaft 

. als Sachverständige an den infonnelleo Sitzungen der Kom
mission und an ihren TrelJen außerbalb der kaIeodermllßigeo 
Tagungeo unutittelbarer zu beteiligen, und lnformationssit
zungen zu veranstalten, die allen interessierten Parteien 
offenstehen, und die Ergebnisse der Tagungen des Beirats 
herauszustellen mit dem Ziel, die Transparenz seiner Arbeit zu 
erhöhen und die Kommunikation und Interaktion zwischeo 
dem Beirat und der Kommission zu verbessern; 

" AlACZ37118 (feil D)/Add.1 und Kmr.I. Anbang I. 
u SIehe Umwe1tptOgIwmn der Vetelnten NationeD, Conventitm on 

BiD/ogkol DIvetsIty (ZeIIInun lIlr _ des ProgtWDülS lIlr UmweJtrecht 
und Umwo_onen). Juni 1992. 

16. unterstreicht die Notweodigkeit ausgewogener, trans
parenter und kohllreoter Mecltanisml!ll partizipatorischer Art 
zwischen den Tagungen, die der Kommission und ihten Ad
hoc-Arheitsgruppen ihre Arbeit erleichtern, und dankt fIIr die 
verschiedenen Initiativen, die Regierungeo und internationale 
Organisationeo zwischen den Tagungen wgtiffen haben; 

17. unterstreichttu4lerdemdieNotweodigkeitwirksamer 
Ansch\lIBmaBnahmeo an die von der Kommission auf ihrer 
zweiten Tagung gefaßten BeschlUsse und stellt fest, daß sich 
die Mitglieder verpflichtet haben, die zwischen den Tagungen 
wgJiffetulll Initiativeo weiterzuverfolgen und so zur .nn1jIMeo
den Üherprflfung der Agenda 21 im 1ahr 1997 beizutragen; 

18. nimmt Kenntnis von der unverzichtbaren Funktion, 
welche große ZnsammeoschW_ bei der Umsetzung der 
Ageoda 21 wahrnehmen, und ermutigt diese, zur Arbeit der 
Kommission fIIr bestandfiIhige Entwicklung beizutrngeo; 

19. nimmt UlflJerdem Kenntnis von der Tlltigkeit des 
Interinstitotionelleo Ausschusses fIIr bestandfllbige Entwick
lung und der Leiter seiner Fachbereiche und bittet den Ge
neralsekretllr, der Kommission die Berichte des Ausschnsses 
zur Verfügung zu stellen; 

20. ersucht den Geaeralsekretär, diese Resolution allen 
Mitgliedern der imemationaIeo Gemeinschaft, den zullfllndigen 
zwischeostsatIi Organisationen, Einrichtungen, Program
meo und Organen innerhalb und auBerhalb des Systems der 
Vereinten Nationeo sowie den in Betracht kommeoden 
nichtstaatlicheo Organisationeo zur Keontols zu bringen. 

92. Plenors/Wmg 
19. Dezember 1994 

49/112. UntendUlZilugdesWeltweitenPrugrammsfUrUm
welterzlclnmg und Beobachtungen zuguusten der 
Umwelt (GLOBE) 

Die Generalversammlung, 

In der tJberzeugung, daß die anhaltende Verschlechterung 
der g1obaleo Umwelt auf aIleo Ebenen als Folge der Aus
wirkungen der stIIndIg zunehmeodl!ll menschlicheo Aktivitllt 
nach wie vor ein ernstes An\iegen ist, das weitere Aufmerk
samkeit erfordert, insbesondere auch eine stlIrkere Sensibilisi&
rung der Öffentlicbkelt und nachhaltigere MaBnabmeo, 

unter Hinweis auf ihre Resolution 47/190 vom 22. Dezem
ber 1992, in der sie sich den Brgebnissea der Konferenz der 
Vereinten Nationeo über Umwelt und Entwicklung, nameot
lieh der Agenda 21', aageschlossen bat, 

Kenntnis nehmend insbesondere von KapitellS der Ageo
da 21 mit dem TItel "Kinder und 1ugendliche und bestand
fähige EntwickIung", Kapitel 36 mit dem '11Iel "Förderung der 
Schulbildung, des öffentlichen Bewußtseins und der berufIi
cheo Aus- und Fortbildung" sllwie Kapitel 40 mit dem '11Ie1 
"Informationeo fIIr die Entscheidungsfindung", in deneo zu 
größeren Anstrengungen aufgerufen wird, um die Einbezio. 
hung der 1ugeodlicheo zu gewähr1eisten, eine öffeotliche 
Bewußtseinsbildung zu fördern und im lntmesse einer bestand
flIbigen Entwicklung die Sammlung und den Austausch von 
Umweltdaten zu verb essern. 




